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Je nach anwendung sind allerdings in 
Deutschland unterschiedliche Konfiguratio-
nen erlaubt. Beispiel: Wird ein Kunststoffrohr 
d 110 mm (Dn 100) für die hausentwässerung 
eingesetzt, darf nur eine als U/U beschriebe-
ne Bauart angewendet werden. Wird das glei-
che rohr im Trinkwasserbereich (bis d 110 mm) 
eingesetzt, darf auch die geprüfte Konfigura-
tion (U/c) verwendet werden. Für eine mögliche 
abschottung aus der eTa für eine rohrabschot-
tung (hausentwässerung) mit Feuerwiderstand 
90 Minuten ist die Bezeichnung „eI90 U/U“ er-
forderlich. 

halb des Brandraums geschlossenes Kunststoff-
rohr ist gegenüber einem im Brandraum offe-
nen rohr im Verhalten vollkommen anders zu 
bewerten. Zudem benötigt ein offen geprüftes 
rohr wesentlich mehr aufwand für die abschot-
tung und damit höhere Kosten innerhalb der 
abschottungskonstruktion, um eine prüfung zu 
bestehen. 

rohrabschottungen können also in allen Va-
rianten geprüft werden. als Unterscheidungs-
merkmal werden die Konfigurationen beschrie-
ben. Werden rohre offen oder geschlossen ge-
prüft, wird das mit der Bezeichnung „Uncap-

ped“ (offen) mit dem Kurzzeichen „U“ und für 
„capped“ (geschlossen) mit dem Kurzzeichen 
„c“ gekennzeichnet h.

Gemäß deutschem Baurecht darf eine ab-
schottung für ein Kunststoffrohr in der hausent-
wässerung nur dann eingesetzt werden, wenn 
die prüfung U/U (uncapped / uncapped; rohr-
ende offen innerhalb des prüfofens / rohrende 
offen außerhalb des prüfofens) erfolgreich be-
standen wurde. Folglich darf aus der eTa nur 
diese Bauart verwendet werden, auch wenn 
weitere Konfigurationen (c/U oder U/c) geprüft 
wurden und in der eTa benannt sind. 

G: hier bietet das TGAepaper ( W E B C O D E   595030) zusätzliche Infos und Funktionen an.

j Ve rwendbarkeitsnachweise: begriffe kurz gefasst

Verwendbarkeitsnachweis Gut zu wissen

abZ 
allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung 

Die abZ ist eine Beurteilung der Verwend-
barkeit, ausgestellt vom DIBt. 

Alles was in der abZ nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist eine Abweichung.
Die abZ stellt für den Anwender einer Abschottung die Funktion sicher, wenn der Einbau entsprechend den 
Ausführungen der abZ erfolgt. Es dürfen nur die in der abZ genannten Einbauarten ausgeführt werden. 
Bei Abweichungen übernimmt der Anwender die Verantwortung für den Einbau und die Funktion 
(Feuerwiderstand). Es wird unterschieden in wesentliche oder nichtwesentliche Abweichungen. 

abP 
allgemeines bauaufsicht-
liches Prüfzeugnis 

Das abP ist ein Verwendbarkeitsnach-
weis, ausgestellt von einer anerkannten 
Prüfstelle. 

Alles was im abP nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist eine Abweichung.
Das abP kann für bestimmte Bauarten und Produkte ausgestellt werden. Für Abschottungen sind 
die Ausführungen aus dem abP vom Anwender strikt einzuhalten.
Die Funktion ist dann sicher, wenn die Bedingungen des abP eingehalten werden. 
Abweichungen können analog der abZ gehandhabt werden.

ZiE 
Zustimmung im Einzelfall 

Die ZiE ist der Nachweis der Verwend-
barkeit auf den Einzelfall bezogen. 
Die Zustimmung wird von der obersten 
Bauaufsichtsbehörde erteilt. 

Eine Abweichung von einem Verwendbarkeitsnachweis stellt immer ein Risiko dar. Auch kleine Abweichun-
gen können große Auswirkungen auf den Feuerwiderstand haben. Durch den Anwender ist eine Beurteilung 
von Abweichungen in der Regel nicht möglich. 
Bei Abweichungen von Verwendbarkeitsnachweisen kann eine ZiE beantragt werden, die dann den bauaufsicht-
lichen Verwendbarkeitsnachweis darstellt. Grundlage dafür ist der Nachweis, dass durch die Abweichung der 
Feuerwiderstand nicht beeinträchtigt wird. Ausgangspunkt dafür ist normalerweise ein positives Prüfergebnis. 

Erleichterungen der MLAR 
Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinie, Stand: Fassung 
vom 10. Februar 2015, 
Redaktionsstand 
vom 5. April 2016 

Durch die Erleichterungen der MLAR 
 können Rohrdurchführungen durch 
 raumabschließende Bauteile mit einem 
Feuerwiderstand hergestellt werden 

Die MLAR ist eine Richtlinie, die in den Bundesländern (teilweise mit Abweichungen) eingeführt ist.
Damit werden dem Anwender Möglichkeiten für Rohrdurchführungen durch raumabschließende Bauteile, 
die einen Feuerwiderstand aufweisen müssen, zur Verfügung gestellt. Bei nichtbrennbaren Rohrleitungen 
bis d 160 mm und brennbaren Rohren bis d 32 mm ergeben sich daraus einfachere und damit kostengünsti-
gere Lösungen. Dabei sind die zulässigen Rohrdurchmesser, Baustoffe und Einbauregeln zu beachten. 

ETA 
Europäische technische 
Zulassung ETZ (European 
Technical Approval) 
Neu: ETB 
Europäische Technische 
Bewertung (European 
Technical Assessment) 

Die ETA ist ein Nachweis der Brauch-
barkeit eines Bauprodukts. 
Sie beruht auf Prüfungen und der techni-
schen Beurteilung, die von bestimmten 
Stellen vorgenommen werden darf. 
In Deutschland ist dies das DIBt.
Eine ETA kann für Bauprodukte erteilt 
werden, wenn noch keine harmonisierten 
Normen vorliegen. Grundlagen für 
die Beurteilung der Brauchbarkeit 
sind bestimmte Prüfungen.
Dem Hersteller wird damit 
CE-Kennzeichnung ermöglicht. 
Die ETA wird nicht mehr erteilt, 
sie wurde durch die ETB ersetzt. 

Der Anwender muss die für seinen Anwendungsfall zulässige Anwendung auswählen. 
Die ETA stellt die Leistungen des Produktes dar, die für den Einsatz bedeutend sein können. 
Da diese Leistungsanforderungen in den Staaten der EU unterschiedlichen sein können, 
muss der Planer und Anwender die für den jeweiligen Zweck dargestellte Leistung bewerten.
Im Bereich des deutschen Baurechts dürfen nur die Bewertungen für den Einbau von Abschottungen 
herangezogen werden, die mit EI gekennzeichnet sind. 
Für Rohrkonfigurationen gilt: U/U für brennbare Rohre (Abwasser); U/U für brennbare Trinkwasser-, 
Heizungs- und Kälteleitungen und U/C für brennbare Trinkwasser-, Heizungs- und Kälteleitungen 
mit Durchmesser ≤ 110 mm; C/U für nichtbrennbare Rohre ohne Anschlüsse brennbarer Rohrleitungen 
Beispiel für einen Feuerwiderstand von 90 Mininuten für die Abschottung eines Kunststoffrohrs zur Haus-
entwässerung: EI90 U/U (etwaige anderen Konfigurationen aus einer ETA dürfen nicht verwendet werden). 
Obwohl das Bauprodukt ein CE-Kennzeichen trägt, darf es also nicht uneingeschränkt verwendet werden, 
sondern nur für die Fälle, die die nationalen Anforderungen erfüllen.

Abweichungen Bei Abweichungen von Verwendbarkeits-
nachweisen wird in Deutschland zwi-
schen wesentlichen und nichtwesent-
lichen Abweichungen unterschieden. 
Das europäische Recht lässt Abweichun-
gen nicht zu. 

Der Ersteller (Installateur) kann bei einer Abweichung von einer abZ oder einem abP bestätigen, dass diese 
„nichtwesentlich“ ist und die Abschottung auch mit der Abweichung den geforderten Feuerwiderstand erfüllt. 
Ob eine Abweichung wesentlich oder nichtwesentlich ist, erst bei der Abnahme zu diskutieren, 
ist allerdings nicht sinnvoll. Mehr Sicherheit bietet, rechtzeitig eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) 
einzuholen, die einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis auf diesen Einzelfall bezogen darstellt. 
Im europäischen Recht sind Abweichungen derzeit nicht erlaubt (was nicht praxisgerecht ist). 
Es gibt (derzeit) keine Möglichkeit, eine Zustimmung im Einzelfall einzuholen. 

TECLIT® 
DÄMMUNG VON KÄLTELEITUNGEN
�Wollen Sie mehr über die neue Kältedämmung 
aus Steinwolle made by ROCKWOOL erfahren? 
Mehr Informationen zu TECLIT® gibt’s online:  
 www.teclit.rockwool.de

NEU

ICH HÄTTE NIE GEDACHT, DASS SIE KÄLTEDÄMMUNG  
SO GUT HINKRIEGEN WIE WÄRMEDÄMMUNG.

HABEN SIE ABER!

WIE, KALT AUCH?
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